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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Gewinn Gewinn 

§ 4. (1) bis (3) ... § 4. (1) bis (3) ... 

(3a) Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem Betriebsvermögen 
zugehören, gilt Folgendes: 

(3a) Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem Betriebsvermögen 
zugehören, gilt Folgendes: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

  6. Im Fall einer nach dem 31. Dezember 2024 erfolgten Umwidmung eines 
Grundstücks im Sinne des § 30 Abs. 4 Z 1 zweiter und dritter Satz ist ein 
aus der Veräußerung des umgewidmeten Grund und Bodens 
resultierender Gewinn um einen Umwidmungszuschlag von 30% zu 
erhöhen. Der Umwidmungszuschlag ist nur insoweit zu berücksichtigen, 
als die Summe aus Gewinn und Umwidmungszuschlag den 
Veräußerungserlös nicht übersteigt. 

(3b) ... (3b) ... 

(4) bis (12) … (4) bis (12) … 

Durchschnittssätze Durchschnittssätze 

§ 17. (1) Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 oder des 
§ 23 können die Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 
Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. Der Durchschnittssatz 
beträgt 

§ 17. (1) Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 oder des 
§ 23 können die Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 
Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. Der Durchschnittssatz 
beträgt 

 – bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer 
kaufmännischen oder technischen Beratung, einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 22 Z 2 sowie aus einer schriftstellerischen, vortragenden, 
wissenschaftlichen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit 6%, 
höchstens jedoch 13 200 €, 

 – bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer 
kaufmännischen oder technischen Beratung, einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 22 Z 2 sowie aus einer schriftstellerischen, vortragenden, 
wissenschaftlichen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit 6%, ab 
der Veranlagung 2026 höchstens jedoch 25 200 €, 

 – sonst 12%, höchstens jedoch 26 400 €,  – sonst ab der Veranlagung 2026 15%, höchstens jedoch 63 000 €, 

der Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung. Daneben 
dürfen nur folgende Ausgaben als Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben 

der Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung. Daneben 
dürfen nur folgende Ausgaben als Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, Hilfsstoffen und 
Zutaten, die nach ihrer Art und ihrem betrieblichen Zweck in ein 
Wareneingangsbuch (§ 128 BAO) einzutragen sind oder einzutragen wären, 
sowie Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) und für 
Fremdlöhne, soweit diese unmittelbar in Leistungen eingehen, die den 
Betriebsgegenstand des Unternehmens bilden, weiters Beiträge im Sinne des § 4 
Abs. 4 Z 1, das Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten gemäß § 4 
Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit ihnen ein 
Kostenersatz in gleicher Höhe gegenübersteht; diese Reise- und Fahrtkosten 
vermindern die Umsätze im Sinne des zweiten Satzes. § 4 Abs. 3 dritter Satz ist 
anzuwenden. 

für den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, Hilfsstoffen und 
Zutaten, die nach ihrer Art und ihrem betrieblichen Zweck in ein 
Wareneingangsbuch (§ 128 BAO) einzutragen sind oder einzutragen wären, 
sowie Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) und für 
Fremdlöhne, soweit diese unmittelbar in Leistungen eingehen, die den 
Betriebsgegenstand des Unternehmens bilden, weiters Beiträge im Sinne des § 4 
Abs. 4 Z 1, das Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten gemäß § 4 
Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit ihnen ein 
Kostenersatz in gleicher Höhe gegenübersteht; diese Reise- und Fahrtkosten 
vermindern die Umsätze im Sinne des zweiten Satzes. § 4 Abs. 3 dritter Satz ist 
anzuwenden. 

(2) Die Anwendung des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 setzt voraus, daß (2) Die Anwendung des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 setzt voraus, daß 

 1. …  1. … 

 2. die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht mehr als 220 000 Euro 
betragen. 

 2. die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres ab der Veranlagung 2026 nicht mehr 
als 420 000  Euro betragen. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Private Grundstücksveräußerungen Private Grundstücksveräußerungen 

§ 30. (1) bis (6) … § 30. (1) bis (6) … 

 (6a) Im Fall einer nach dem 31. Dezember 2024 erfolgten Umwidmung eines 
Grundstücks im Sinne des Abs. 4 Z 1 zweiter und dritter Satz sind die sich aus 
Abs. 3 bis 6 ergebenden positiven Einkünfte aus der Veräußerung des 
umgewidmeten Grund und Bodens um einen Umwidmungszuschlag von 30% zu 
erhöhen. Der Umwidmungszuschlag ist nur insoweit zu berücksichtigen, als die 
Summe aus positiven Einkünften und Umwidmungszuschlag den 
Veräußerungserlös nicht übersteigt. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 

Steuersätze und Steuerabsetzbeträge Steuersätze und Steuerabsetzbeträge 

§ 33. (1) bis (4)… § 33. (1) bis (4) … 

(5) Bei Einkünften aus einem bestehenden Dienstverhältnis stehen folgende 
Absetzbeträge zu: 

(5) Bei Einkünften aus einem bestehenden Dienstverhältnis stehen folgende 
Absetzbeträge zu: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Ein Pendlereuro in Höhe von jährlich zwei Euro pro Kilometer der  4. Ein Pendlereuro in Höhe von jährlich sechs Euro pro Kilometer der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn der 
Arbeitnehmer Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 
hat. Für die Berücksichtigung des Pendlereuros gelten die Bestimmungen 
des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b und lit. e bis j entsprechend. 

einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn der 
Arbeitnehmer Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 
hat. Für die Berücksichtigung des Pendlereuros gelten die Bestimmungen 
des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b und lit. e bis j entsprechend. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

 (8) 1. ...  (8) 1. ... 

 2. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Verkehrsabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine 
Einkommensteuer unter null, sind 55% der Werbungskosten im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Z 3 lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und des 
§ 16 Abs. 1 Z 4 und 5, höchstens aber 487 Euro jährlich 
rückzuerstatten (SV-Rückerstattung). Bei Steuerpflichtigen, die 
Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 haben, 
sind höchstens 608 Euro rückzuerstatten. Bei Steuerpflichtigen, die 
Anspruch auf den Zuschlag gemäß Abs. 5 Z 3 haben, ist der maximale 
Betrag der SV-Rückerstattung um 790 Euro zu erhöhen (SV-Bonus). 

 2. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den 
Verkehrsabsetzbetrag haben, nach Abs. 1 und 2 eine 
Einkommensteuer unter null, sind 55% der Werbungskosten im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Z 3 lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und des 
§ 16 Abs. 1 Z 4 und 5, höchstens aber 487 Euro jährlich 
rückzuerstatten (SV-Rückerstattung). Bei Steuerpflichtigen, die 
Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 haben, 
sind höchstens 737 Euro rückzuerstatten. Bei Steuerpflichtigen, die 
Anspruch auf den Zuschlag gemäß Abs. 5 Z 3 haben, ist der maximale 
Betrag der SV-Rückerstattung um 790 Euro zu erhöhen (SV-Bonus). 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

(10) ... (10) ... 

§ 124b. § 124b. 

 1. bis 471. …  1. bis 471. … 

  472. § 4 Abs. 3a Z 6 und § 30 Abs. 6a, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025, sind erstmalig auf 
Grundstücksveräußerungen nach dem 30. Juni 2025 anzuwenden. 

  473. § 17 Abs. 1 erster und zweiter Teilstrich und Abs. 2 Z 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 1. Jänner 2026 in 
Kraft. Bei der Veranlagung 2025 gilt für die Anwendung des § 17 Abs. 1 
erster und zweiter Teilstrich und des Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2025 Folgendes: 

  a) In Abs. 1 erster Teilstrich ist an Stelle des Betrages von „13 200“ der 
Betrag von „19 200“ maßgeblich. 

  b) In Abs. 1 zweiter Teilstrich ist an Stelle des Prozentsatzes „12%“ der 
Prozentsatz „13,5%“ und an Stelle des Betrages von „26 400“ der 
Betrag von „43 200“ maßgeblich. 

  c) In Abs. 2 Z 2 ist an Stelle des Betrages „220 000“ der Betrag 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
„320 000“ maßgeblich. 

  474. § 33 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2022 
kommt für die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht zur Anwendung. 

  475. § 33 Abs. 5 Z 4 und Abs. 8 Z 2, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025, sind erstmalig anzuwenden, wenn 

  – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2026, 

  – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder 
durch Veranlagung festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 2025 enden. 

  476. § 33a Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 163/2022 kommt im Rahmen der Inflationsanpassungen in den 
Jahren 2025 bis 2028 nicht zur Anwendung. 

  477. a) Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber im Kalenderjahr 
2025 einem oder mehreren Arbeitnehmern aus sachlichen, 
betriebsbezogenen Gründen gewährt, sind für den einzelnen 
Arbeitnehmer bis 1 000 Euro steuerfrei (Mitarbeiterprämie), wenn es 
sich dabei um zusätzliche Zahlungen handelt, die üblicherweise bisher 
nicht gewährt wurden. Sie erhöhen nicht das Jahressechstel gemäß 
§ 67 Abs. 2 und werden nicht auf das Jahressechstel angerechnet. 

  b) Wird im Kalenderjahr 2025 sowohl eine Gewinnbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 35 als auch eine Mitarbeiterprämie (lit. a) ausbezahlt, ist 
die Gewinnbeteiligung nur insoweit steuerfrei, als sie gemeinsam mit 
der Mitarbeiterprämie den Betrag von 3 000 Euro pro Kalenderjahr 
nicht übersteigt. 

  c) Werden beim Arbeitnehmer im Kalenderjahr mehr als 1 000 Euro 
Mitarbeiterprämie (lit. a) oder insgesamt mehr als 3 000 Euro 
Mitarbeiterprämie und Gewinnbeteiligung steuerfrei berücksichtigt, 
ist der Steuerpflichtige gemäß § 41 Abs. 1 zu veranlagen. 

  d) Soweit Zulagen und Bonuszahlungen nicht durch lit. a erfasst werden, 
sind sie nach dem Tarif zu versteuern. 

  e) Der Bundesminister für Finanzen hat die budgetären Auswirkungen 
sowie die Wirksamkeit der Lohnsteuerbefreiung im Zusammenhang 
mit der Mitarbeiterprämie bis 30. April 2026 zu evaluieren. 
Hinsichtlich der für das Kalenderjahr 2026 vorgesehenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitarbeiterprämie ist, basierend auf den Ergebnissen dieser 
Evaluierung, ein Gesetzesvorschlag bis 31. Mai 2026 hinsichtlich der 
Voraussetzungen und der Höhe auszuarbeiten. 

Artikel 2 

Änderung des Stiftungseingangssteuergesetzes 

§ 2. (1) Die Steuer beträgt 2,5 vH der Zuwendungen. Davon abweichend beträgt 
die Steuer 25 vH bei Zuwendungen, wenn 

§ 2. (1) Die Steuer beträgt 3,5 vH der Zuwendungen. Davon 
abweichend beträgt die Steuer 25 vH bei Zuwendungen, wenn 

 a) bis e) ...  a) bis e) ... 

§ 5. Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden: § 5. Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden: 

 1. bis 9. ...  1. bis 9. ... 

  10. § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und ist ab diesem Zeitpunkt auf 
Zuwendungen anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 
31. Dezember 2025 entsteht. 

Artikel 3 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 6. (1) Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: § 6. (1) Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

 1. bis 5a. …  1. bis 5a. … 

  5b. die Lieferungen von chemischen, hormonellen und mechanischen 
Verhütungsmitteln sowie von Waren der monatlichen Damenhygiene 
aller Art (aus Unterpositionen 3924 90, 4014 90, 0511 99 39 und 
9619 00 der Kombinierten Nomenklatur). 

 6. bis 28. …  6. bis 28. … 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Vorsteuerabzug nach Durchschnittssätzen Vorsteuerabzug nach Durchschnittssätzen 

§ 14. (1) Unternehmer können die abziehbaren Vorsteuerbeträge wahlweise 
nach folgenden Durchschnittssätzen ermitteln: 

§ 14. (1) Unternehmer können die abziehbaren Vorsteuerbeträge wahlweise 
nach folgenden Durchschnittssätzen ermitteln: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Unternehmer, bei denen die Voraussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 Z 1 und 
2 des Einkommensteuergesetzes 1988 für die Ermittlung der 
Betriebsausgaben mit einem Durchschnittssatz vorliegen, können die 
abziehbaren Vorsteuer beträge mit einem Durchschnittssatz von 1,8% 
des Gesamtumsatzes aus Tätigkeiten im Sinne des § 22 und § 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 mit Ausnahme der Umsätze aus 
Hilfsgeschäften, höchstens jedoch mit einer abziehbaren Vorsteuer von 
3 960 Euro, berechnen. Eine Ermittlung der abziehbaren Vorsteuer 
beträge mit dem Durchschnittssatz ist gesondert für jeden Betrieb 
möglich. Mit diesem Durchschnittssatz werden sämtliche Vorsteuern 
abgegolten, ausgenommen 

 1. Unternehmer, bei denen die Voraussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 Z 1 und 
2 des Einkommensteuergesetzes 1988 für die Ermittlung der 
Betriebsausgaben mit einem Durchschnittssatz vorliegen, können die 
abziehbaren Vorsteuer beträge mit einem Durchschnittssatz von 1,8% 
des Gesamtumsatzes aus Tätigkeiten im Sinne des § 22 und § 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 mit Ausnahme der Umsätze aus 
Hilfsgeschäften, höchstens jedoch mit einer abziehbaren Vorsteuer von 
7 560 Euro, berechnen. Abweichend davon beträgt die abziehbare 
Vorsteuer für den Veranlagungszeitraum 2025 höchstens 5 760 Euro. 
Eine Ermittlung der abziehbaren Vorsteuer beträge mit dem 
Durchschnittssatz ist gesondert für jeden Betrieb möglich. Mit diesem 
Durchschnittssatz werden sämtliche Vorsteuern abgegolten, 
ausgenommen 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 2. ...  2. ... 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 28. (1) bis (65) ... § 28. (1) bis (65) ... 

 (66) 

  1. § 6 Abs. 1 Z 5b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und ist erstmals auf Umsätze und 
sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 
ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 

  2. § 14 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
ist auf Veranlagungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2024 beginnen. 

  3. Anlage 1 Z 35 tritt mit 1. Jänner 2026 außer Kraft und ist auf Umsätze 
und sonstige Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2025 ausgeführt 
werden bzw. sich ereignen, nicht mehr anzuwenden. 

Anlage 1  Anlage 1  

(zu § 10 Abs. 2 UStG) (zu § 10 Abs. 2 UStG) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verzeichnis der dem Steuersatz von 10% unterliegenden Gegenstände Verzeichnis der dem Steuersatz von 10% unterliegenden Gegenstände 

 1. bis 34. …  1. bis 34. … 

 35. Waren der monatlichen Damenhygiene aller Art (aus Unterpositionen 
3924 90, 4014 90, 0511 99 39 und 9619 00 der Kombinierten 
Nomenklatur). 

 

Artikel 4 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

Erwerbsvorgänge Erwerbsvorgänge 

§ 1. (1) und (2) ... § 1. (1) und (2) ... 

(2a) Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches 
Grundstück, unterliegt der Steuer eine 

(3) Der Grunderwerbsteuer unterliegen auch folgende Vorgänge, wenn zum 
Vermögen einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ein inländisches Grundstück 
gehört: 

Änderung des Gesellschafterbestandes dergestalt, dass innerhalb von fünf Jahren 
mindestens 95% der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter 
übergehen. Treuhändig gehaltene Gesellschaftsanteile sind dem Treugeber 
zuzurechnen. Ein inländisches Grundstück gehört zum Vermögen einer 
Personengesellschaft, wenn sie das Grundstück durch einen Rechtsvorgang 
gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 erworben hat. 

 1. Eine Änderung des Gesellschafterbestandes dergestalt, dass innerhalb 
von sieben Jahren mindestens 75% der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft unmittelbar auf neue 
Gesellschafter übergehen. 

(3) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, 
so unterliegen der Steuer, soweit eine Besteuerung nach Abs. 2a nicht in Betracht 
kommt, außerdem: 

 2. Soweit eine Besteuerung nach Z 1 nicht in Betracht kommt, unterliegt 
der Grunderwerbsteuer außerdem, 

 1. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung  a) ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung 

eines oder mehrerer Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der 
Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung mindestens 95% 
aller Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft in der 
Hand des Erwerbers allein oder in der Hand einer Unternehmensgruppe 
gemäß § 9 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 vereinigt werden 
würden; 

 aa) eines oder mehrerer Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der 
Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar 
oder mittelbar mindestens 75% aller Anteile am 
Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft in der Hand einer 
Person oder einer Personenvereinigung vereinigt werden würden, 
oder 

 2. die Vereinigung von mindestens 95% aller Anteile am 
Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft,  

 bb) von mindestens 75% aller Anteile am Gesellschaftsvermögen oder 
der Gesellschaft auf eine Person oder eine Personenvereinigung 
begründet; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

wenn kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne der Z 1 vorausgegangen 
ist; 

 b) wenn kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne der lit. a 
vorausgegangen ist 

 3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung von mindestens 
95% aller Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft 
begründet; 

 aa) die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 75% 
aller Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft  

 4. der  in der Hand einer Person oder Personenvereinigung, oder 

Erwerb von mindestens 95% aller Anteile am Gesellschaftsvermögen 
oder der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne der 
Z 3 vorausgegangen ist. 

 bb) der unmittelbare oder mittelbare Erwerb von mindestens 75% 
aller Anteile am Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft 
durch eine Person oder Personenvereinigung. 

  3. Für die Bestimmung der mittelbaren Beteiligung sind die prozentuellen 
Beteiligungen auf jeder Ebene miteinander zu multiplizieren. 

  4. Für die Besteuerung gemäß Z 1 sind Übergänge von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften außer Acht zu lassen, soweit diese an einer 
Wertpapierbörse gehandelt werden. Unter Wertpapierbörse versteht man 
einen geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 und 10 Börsegesetz 2018 
(BörseG 2018), BGBl. I Nr. 107/2017, in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie einen vergleichbaren ausländischen Handelsplatz. 

  5. Bei der Ermittlung der Beteiligungsschwelle der Z 1 und 2 sind eigene 
Anteile der Gesellschaft außer Acht zu lassen. 

Treuhändig gehaltene Gesellschaftsanteile sind dem Treugeber zuzurechnen.  6. Treuhändig gehaltene Gesellschaftsanteile sind dem Treugeber 
zuzurechnen. 

  7. Unter einer Person sind Personen- und Kapitalgesellschaften sowie 
natürliche Personen zu verstehen. Eine Personenvereinigung gemäß Z 2 
liegt vor, wenn Personen- und Kapitalgesellschaften zu wirtschaftlichen 
Zwecken unter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind oder auf 
Grund von Beteiligungen oder sonst unmittelbar oder mittelbar unter 
dem beherrschenden Einfluss einer Person stehen. Zu einer 
Personenvereinigung gehören auch natürliche Personen, die die 
einheitliche Leitung oder den beherrschenden Einfluss ausüben. 

Ein inländisches Grundstück gehört zum Vermögen einer Gesellschaft, wenn sie 
das Grundstück durch einen Rechtsvorgang gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 erworben 
hat. 

 8. Jedes Grundstück ist gesondert zu beurteilen. Ein inländisches 
Grundstück gehört zum Vermögen einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft, wenn sie das Grundstück durch einen Rechtsvorgang 
gemäß Abs. 1 oder 2 erworben oder das Grundstück selbst hergestellt 
hat. 

  9. Die vorstehenden Ziffern sind auf Genossenschaften sinngemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anzuwenden. 

(4) Ein im Abs. 1 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der Steuer auch 
dann, wenn ihm einer der in den Abs. 2 und 3 bezeichneten Rechtsvorgänge 
vorausgegangen ist. Ein im Abs. 2 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der 
Steuer auch dann, wenn ihm einer der im Abs. 1 bezeichneten Rechtsvorgänge 
vorausgegangen ist. Die Steuer wird jedoch nur insoweit erhoben, als die 
Bemessungsgrundlage für den späteren Rechtsvorgang den Betrag übersteigt, von 
dem beim vorausgegangenen Rechtsvorgang die Steuer berechnet worden ist. 

(4) Ein in Abs. 1 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der Steuer auch 
dann, wenn ihm einer der in den Abs. 2 und 3 bezeichneten Rechtsvorgänge 
vorausgegangen ist. Ein in Abs. 2 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der 
Steuer auch dann, wenn ihm einer der in Abs. 1 bezeichneten Rechtsvorgänge 
vorausgegangen ist. Die Steuer wird jedoch nur insoweit erhoben, als die 
Bemessungsgrundlage für den späteren Rechtsvorgang den Betrag übersteigt, von 
dem beim vorausgegangenen Rechtsvorgang die Steuer berechnet worden ist. 

(5) Ein im Abs. 2a bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der Steuer auch 
dann, wenn ein in Abs. 2a oder Abs. 3 bezeichneter Rechtsvorgang 
vorausgegangen ist. Ein im Abs. 3 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der 
Steuer auch dann, wenn ein in Abs. 2a oder Abs. 3 bezeichneter Rechtsvorgang 
vorausgegangen ist. Sofern die Rechtsvorgänge nach Abs. 2a oder Abs. 3 in der 
gleichen Unternehmensgruppe verwirklicht werden, wird die Steuer nur insoweit 
erhoben, als die Bemessungsgrundlage für den späteren Rechtsvorgang den 
Betrag übersteigt, von dem beim vorausgegangenen Rechtsvorgang die Steuer 
berechnet worden ist. 

(5) Ein in Abs. 3 bezeichneter Rechtsvorgang unterliegt der Steuer auch 
dann, wenn ein in Abs. 3 bezeichneter Rechtsvorgang vorausgegangen ist. Sofern 
die Rechtsvorgänge nach Abs. 3 durch dieselbe Person verwirklicht werden, wird 
die Steuer nur insoweit erhoben, als die Bemessungsgrundlage für den späteren 
Rechtsvorgang den Betrag übersteigt, von dem beim vorausgegangenen 
Rechtsvorgang die Steuer berechnet worden ist. 

Art der Berechnung Bemessungsgrundlage 

§ 4. (1) Die Steuer ist zu berechnen vom Wert der Gegenleistung (§ 5), 
mindestens vom Grundstückswert. Bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 3, bei 
Vorgängen nach dem Umgründungssteuergesetz sowie bei Erwerben gemäß § 7 
Abs. 1 Z 1 lit. b und c ist die Steuer immer vom Grundstückswert zu berechnen. 
Der Grundstückswert ist entweder 

§ 4. (1) Die Steuer ist zu berechnen vom Wert der Gegenleistung (§ 5), 
mindestens vom Wert des Grundstückes (§ 6). 

 – als Summe des hochgerechneten (anteiligen) dreifachen Bodenwertes 
gemäß § 53 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955 – BewG. 1955, BGBl. 
Nr. 148/1955 in der jeweils geltenden Fassung, und des (anteiligen) 
Wertes des Gebäudes oder 

 

 – in Höhe eines von einem geeigneten Immobilienpreisspiegel abgeleiteten 
Wertes 

 

zu berechnen.  

Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
unter Berücksichtigung der Grundsätze einer einfachen und sparsamen 
Verwaltung durch Verordnung sowohl die näheren Umstände und Modalitäten 
für die Hochrechnung des Bodenwertes und die Ermittlung des Gebäudewertes 
als auch den anzuwendenden Immobilienpreisspiegel samt Höhe eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abschlages festzulegen. 

Weist ein Steuerschuldner nach, dass der gemeine Wert des Grundstückes im 
Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld geringer ist als der nach der 
Verordnung ermittelte Grundstückswert, gilt der geringere gemeine Wert als 
Grundstückswert. Erfolgt dieser Nachweis durch Vorlage eines 
Schätzungsgutachtens, das von einem allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Immobiliensachverständigen erstellt wurde, hat der von diesem 
festgestellte Wert die Vermutung der Richtigkeit für sich. 

 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist bei den nachstehend angeführten 
Erwerbsvorgängen betreffend land- und forstwirtschaftliche Grundstücke die 
Steuer vom Einheitswert (§ 6) zu berechnen: 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist bei den nachstehend angeführten 
Erwerbsvorgängen betreffend land- und forstwirtschaftliche Grundstücke die 
Steuer vom Wert des Grundstückes (§ 6) zu berechnen: 

 1. bei Übertragung eines Grundstückes an den in § 26a Abs. 1 Z 1 des 
Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden 
Fassung, angeführten Personenkreis; 

 1. bei Übertragung eines Grundstückes an den in § 26a Abs. 1 Z 1 des 
Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden 
Fassung, angeführten Personenkreis; 

 2. bei Erwerb eines Grundstückes durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder 
in Erfüllung eines Pflichtteilsanspruches, wenn die Leistung an 
Erfüllungs Statt vor Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens 
vereinbart wird, durch den in § 26a Abs. 1 Z 1 des 
Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden 
Fassung, angeführten Personenkreis; 

 2. bei Erwerb eines Grundstückes durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder 
in Erfüllung eines Pflichtteilsanspruches, wenn die Leistung an 
Erfüllungs Statt vor Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens 
vereinbart wird, durch den in § 26a Abs. 1 Z 1 des 
Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden 
Fassung, angeführten Personenkreis; 

 3. bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 3;  3. bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 3; 

 4. bei Erwerb eines Grundstückes auf Grund einer Umgründung im Sinne 
des Umgründungssteuergesetzes. 

 4. bei Erwerb eines Grundstückes auf Grund einer Umgründung im Sinne 
des Umgründungssteuergesetzes. 

 (3) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist bei den nachstehend angeführten 
Erwerbsvorgängen betreffend alle anderen Grundstücke die Steuer vom Wert des 
Grundstückes (§ 6) zu berechnen: 

  1. bei unentgeltlichen Erwerbsvorgängen gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 lit. b und c; 

  2. bei Erwerbsvorgängen auf Grund einer Umgründung im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes und bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 3. 

 (4) Abweichend von Abs. 3 ist bei Erwerbsvorgängen auf Grund einer 
Umgründung im Sinne des Umgründungssteuergesetzes und bei Vorgängen 
gemäß § 1 Abs. 3 jeweils im Zusammenhang mit einer Immobiliengesellschaft die 
Steuer für alle vom Erwerbsvorgang umfassten Grundstücke vom gemeinen Wert 
(§ 10 BewG 1955, in der jeweils geltenden Fassung) des Grundstückes zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
berechnen.Dies gilt nicht, wenn alle an der grundstücksbesitzenden Gesellschaft 
vor und nach dem Umgründungsvorgang oder Vorgang gemäß § 1 Abs. 3 
beteiligten Gesellschafter dem Personenkreis des § 26a Abs. 1 Z 1 GGG in der 
geltenden Fassung, angehören. 

 Eine Immobiliengesellschaft liegt vor, wenn der Schwerpunkt der Gesellschaft in 
der Veräußerung, Vermietung oder Verwaltung von Grundstücken liegt. Dies ist 
insbesondere dann gegeben, wenn 

  – das Vermögen der Gesellschaft überwiegend aus Grundstücken besteht, 
die nicht für eigene gewerbliche Zwecke genutzt werden. Keine 
gewerblichen Zwecke liegen bei der Veräußerung, Vermietung und 
Verwaltung von Grundstücken vor; oder 

  – die Einkünfte der Gesellschaft überwiegend durch die Veräußerung, 
Vermietung oder die Verwaltung von Grundstücken erzielt werden. 

 Gehören zum Vermögen der Gesellschaft gemischt genutzte 
Grundstücke, sind diese bei der Feststellung des Schwerpunktes der 
Gesellschaft, abhängig von der Nutzung anteilig zu berücksichtigen. 

(3) Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf 
Übereignung eines Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Wert der 
Leistung des einen als auch vom Wert der Leistung des anderen Vertragsteils zu 
berechnen. 

(5) Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf 
Übereignung eines Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Wert der 
Leistung des einen als auch vom Wert der Leistung des anderen Vertragsteils zu 
berechnen. 

Einheitswert Wert des Grundstückes 

§ 6. (1) § 6. (1) Als Wert des Grundstückes ist anzusetzen: 

Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem Erwerbsvorgang unmittelbar 
vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. 

 1. bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken der Einheitswert. 
Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem Erwerbsvorgang 
unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist; 

  2. bei allen anderen Grundstücken der Grundstückswert gemäß Abs. 4. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Tarif Tarif 

§ 7. (1) 1. a) Ein Erwerb gilt als § 7. (1) 1. a) Ein Erwerb gilt als 

 – unentgeltlich, wenn die Gegenleistung nicht mehr als 30%,  – unentgeltlich, wenn die Gegenleistung nicht mehr als 30%, 

 – teilentgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 30%, aber nicht 
mehr als 70%, 

 – teilentgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 30%, aber nicht 
mehr als 70%, 

 – entgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 70%  – entgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 70% 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

des Grundstückswertes beträgt. des Grundstückswertes gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 beträgt. 

 b) bis d) ...  b) bis d) ... 

 2. a) Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von Grundstücken  2. a) Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von Grundstücken 

 – für die ersten 250 000 Euro ........................  .......................... 0,5%,  – für die ersten 250 000 Euro........................  .......................... 0,5%, 

 – für die nächsten 150 000 Euro ...................  ............................. 2%,  – für die nächsten 150 000 Euro ...................  ............................. 2%, 

 – darüber hinaus ............................................  ........................... 3,5%  – darüber hinaus ............................................  ........................... 3,5% 

des Grundstückswertes. des Grundstückswertes gemäß § 6 Abs. 1 Z 2. 

Dies gilt auch bei teilentgeltlichen Erwerben, insoweit keine 
Gegenleistung zu erbringen ist; insoweit eine Gegenleistung zu 
erbringen ist, gilt Z 3. 

Dies gilt auch bei teilentgeltlichen Erwerben, insoweit keine 
Gegenleistung zu erbringen ist; insoweit eine Gegenleistung zu 
erbringen ist, gilt Z 3. 

Folgende Erwerbsvorgänge eines Erwerbers innerhalb der letzten fünf 
Jahre sind durch Zusammenrechnung als Vorerwerbe für die 
Ermittlung des Steuersatzes zu berücksichtigen. Erwerbe von 
derselben Person an den Erwerber (vertikale Zusammenrechnung) 
sowie Erwerbe einer wirtschaftlichen Einheit oder Teile einer 
wirtschaftlichen Einheit – durch zwei oder mehrere Erwerbsvorgänge 
– durch den Erwerber (horizontale Zusammenrechnung), jeweils 
soweit die Steuer nach dieser Litera berechnet wurde. Dabei sind 
frühere Erwerbe mit ihrem früheren Wert anzusetzen. Für die 
Berechnung der Fünfjahresfrist ist jeweils auf den Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuerschuld abzustellen. Werden Erwerbsvorgänge 
gleichzeitig verwirklicht, hat der Steuerschuldner die Reihenfolge für 
die Erfassung als Vorerwerb im Rahmen der Abgabenerklärung oder 
Selbstberechnung bekannt zu geben. 

Folgende Erwerbsvorgänge eines Erwerbers innerhalb der letzten fünf 
Jahre sind durch Zusammenrechnung als Vorerwerbe für die 
Ermittlung des Steuersatzes zu berücksichtigen. Erwerbe von 
derselben Person an den Erwerber (vertikale Zusammenrechnung) 
sowie Erwerbe einer wirtschaftlichen Einheit oder Teile einer 
wirtschaftlichen Einheit – durch zwei oder mehrere Erwerbsvorgänge 
– durch den Erwerber (horizontale Zusammenrechnung), jeweils 
soweit die Steuer nach dieser Litera berechnet wurde. Dabei sind 
frühere Erwerbe mit ihrem früheren Wert anzusetzen. Für die 
Berechnung der Fünfjahresfrist ist jeweils auf den Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuerschuld abzustellen. Werden Erwerbsvorgänge 
gleichzeitig verwirklicht, hat der Steuerschuldner die Reihenfolge für 
die Erfassung als Vorerwerb im Rahmen der Abgabenerklärung oder 
Selbstberechnung bekannt zu geben. 

 b) ...  b) ... 

 c) Die Steuer beträgt bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 
3 oder bei Vorgängen nach dem 
Umgründungssteuergesetz,  

 c) Die Steuer beträgt bei Erwerben von Grundstücken gemäß § 6 Abs. 1 
Z 2 auf Grund einer Umgründung im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes oder eines Vorganges gemäß § 1 Abs. 3 

wenn die Steuer nicht vom Einheitswert zu berechnen ist,  – wenn das Grundstück zum Vermögen einer 
Immobiliengesellschaft (§ 4 Abs. 4) gehört und die 
Steuer vom gemeinen Wert zu berechnen ist ...................................  3,5%, 

0,5%.  – in allen übrigen Fällen  .............................  .......................... 0,5%. 

 d) …  d) … 

 3. …  3. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Steuerschuldner Steuerschuldner 

§ 9. Steuerschuldner sind § 9. Steuerschuldner sind 

 1. bis 2a. …  1. bis 2a. … 

 3. a) bei der Änderung des Gesellschafterbestandes einer 
Personengesellschaft die Personengesellschaft, 

 3. a) bei der Änderung des Gesellschafterbestandes gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 die 
Gesellschaft, 

 b) bei der Vereinigung von mindestens 95% der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen oder einer Gesellschaft in der Hand des 
Erwerbers, derjenige in dessen Hand die Anteile vereinigt werden, 

 b) bei der Vereinigung der Anteile gemäß § 1 Abs. 3 Z 2, derjenige oder 
diejenigen in dessen oder deren Hand die Anteile vereinigt werden 

 c) bei der Vereinigung von mindestens 95% der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen oder einer Gesellschaft in der Hand einer 
Unternehmensgruppe, die am Erwerbsvorgang Beteiligten. 

. 

 4. …  4. … 

Abgabenerklärung Abgabenerklärung 

§ 10. (1) Erwerbsvorgänge, die diesem Bundesgesetz unterliegen, sind bis 
zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden ist, 
zweitfolgenden Monats beim Finanzamt Österreich mit einer Abgabenerklärung 
anzuzeigen; die Abgabenerklärung hat die Sozialversicherungsnummer oder 
Steuernummer der am Erwerbsvorgang Beteiligten zu enthalten. Hierzu sind die 
in § 9 genannten Personen sowie die Notare, Rechtsanwälte und sonstigen 
Bevollmächtigten, die beim Erwerb des Grundstückes oder bei Errichtung der 
Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand 
verpflichtet. Sind Erwerbsvorgänge von der Besteuerung ausgenommen, ist die 
Abgabenerklärung bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die 
Steuerschuld entstanden wäre, zweitfolgenden Monats vorzulegen; in den Fällen 
des § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b ist keine Abgabenerklärung vorzulegen. Ist über den 
Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde, Beschluss, usw.) ausgefertigt worden, so 
ist sie unter Angabe des im automationsunterstützten Verfahren vergebenen 
Ordnungsbegriffes (Erfassungsnummer) dem Finanzamt Österreich in Abschrift 
zu übermitteln. Diese Verpflichtungen entfallen insgesamt bei 
Erwerbsvorgängen, für die gemäß § 11 eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

§ 10. (1) Erwerbsvorgänge, die diesem Bundesgesetz unterliegen, sind bis 
zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden ist, 
zweitfolgenden Monats beim Finanzamt Österreich mit einer Abgabenerklärung 
anzuzeigen; die Abgabenerklärung hat die Sozialversicherungsnummer oder 
Steuernummer der am Erwerbsvorgang Beteiligten zu enthalten. Hierzu sind die 
in § 9 genannten Personen sowie die Notare, Rechtsanwälte und sonstigen 
Bevollmächtigten, die beim Erwerb des Grundstückes oder bei Errichtung der 
Vertragsurkunde über den Erwerb eines Grundstückes oder bei Übertragungen 
von Anteilen mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Sind 
Erwerbsvorgänge von der Besteuerung ausgenommen, ist die Abgabenerklärung 
bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden 
wäre, zweitfolgenden Monats vorzulegen; in den Fällen des § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b 
ist keine Abgabenerklärung vorzulegen. Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift 
(Urkunde, Beschluss, usw.) ausgefertigt worden, so ist sie unter Angabe des im 
automationsunterstützten Verfahren vergebenen Ordnungsbegriffes 
(Erfassungsnummer) dem Finanzamt Österreich in Abschrift zu übermitteln. 
Diese Verpflichtungen entfallen insgesamt bei Erwerbsvorgängen, für die gemäß 
§ 11 eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) … 

16/M
E

 X
X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

13 von 18

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  14 von 18 
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Mitteilungspflicht Mitteilungspflicht 

§ 16. Stellt sich die Unrichtigkeit der Bemessungsgrundlage für die 
Selbstberechnung bei der Grunderwerbsteuer heraus, hat das Finanzamt 
Österreich ohne unnötigen Aufschub dem Grundbuchsgericht in elektronischer 
Form die richtige Bemessungsgrundlage mitzuteilen. Die nähere Regelung 
betreffend die Form, den Inhalt und den elektronischen Übermittlungsweg der 
Selbstberechnungserklärung wird einer Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz vorbehalten. 

§ 16. (1) Stellt sich die Unrichtigkeit der Bemessungsgrundlage für die 
Selbstberechnung bei der Grunderwerbsteuer heraus, hat das Finanzamt 
Österreich ohne unnötigen Aufschub dem Grundbuchsgericht in elektronischer 
Form die richtige Bemessungsgrundlage mitzuteilen. Die nähere Regelung 
betreffend die Form, den Inhalt und den elektronischen Übermittlungsweg der 
Selbstberechnungserklärung wird einer Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz vorbehalten. 

 (2) Wird die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über den Erwerb oder die 
Veräußerung eines Anteils an den Stimmrechten gemäß § 130 BörseG 2018, in 
der jeweils geltenden Fassung, in einem Ausmaß von mindestens 75% 
unterrichtet, hat sie diesen Umstand dem Finanzamt Österreich ohne unnötigen 
Aufschub elektronisch mitzuteilen. 

Übergangsbestimmungen und Aufhebung bisheriger Rechtsvorschriften Übergangsbestimmungen und Aufhebung bisheriger Rechtsvorschriften 

§ 18. (1) bis (2u) ... § 18. (1) bis (2u) ... 

 (2w) § 1, § 4 samt Überschrift, § 6 Abs. 1 und 4 samt Überschrift sowie § 7 
Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 lit. a und c, § 9 Z 3, § 10 Abs. 1 und § 16, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025, treten mit 1. Juli 2025 in Kraft 
und sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld 
nach dem 30. Juni 2025 entsteht oder entstehen würde. 

 Durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 wird kein 
Erwerbsvorgang verwirklicht. Werden am 30. Juni 2025 mindestens 75% der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen oder an der Gesellschaft in der Hand einer 
Person gehalten, ist § 1 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2025 auch auf Rechtsvorgänge anzuwenden, sofern dadurch das 
Beteiligungsausmaß verändert wird, aber nicht unter 75% sinkt und bezogen auf 
diese Anteile nicht bereits ein Tatbestand des § 1 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 erfüllt wurde. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
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Artikel 5 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

G. Zustellungen. G. Zustellungen. 

§ 98. (1) … § 98. (1) … 

 (1a) Die Finanzämter haben nach Maßgabe ihrer technischen Möglichkeiten 
Zustellungen an Empfänger, die Teilnehmer an FinanzOnline sind, elektronisch 
vorzunehmen. Teilnehmer, die nicht zur Einreichung einer 
Umsatzsteuererklärung verpflichtet sind, können auf die elektronische Zustellung 
im Verfahren FinanzOnline verzichten. Der Bundesminister für Finanzen kann 
durch Verordnung die Ausgestaltung der elektronischen Zustellung festlegen. 

(2) … (2) … 

§ 323. (1) bis (83) .... § 323. (1) bis (83) .... 

 (84) § 98 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. Verordnungen aufgrund des § 98 Abs. 1a 
können bereits ab dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch frühestens zum 1. September 2025 in Kraft gesetzt werden. 

Artikel 6 

Änderung des Glücksspielgesetzes 

Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe 

§ 17. (1) und (2) ... § 17. (1) und (2) ... 

(3) Die Konzessionsabgabe beträgt: (3) Die Konzessionsabgabe beträgt: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. für Elektronische Lotterien, ausgenommen Elektronische 
Lotterien über Video Lotterie Terminals nach § 12a Abs. 2 
............ ...................................................................  ......................... 40 vH. 

 7. für Elektronische Lotterien, ausgenommen Elektronische 
Lotterien über Video Lotterie Terminals nach § 12a Abs. 2 
............ ..................................................................  ......................... 45 vH. 

(4) bis (7) ... (4) bis (7) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Glücksspielabgaben Glücksspielabgaben 

§ 57. (1) Ausspielungen, an denen die Teilnahme vom Inland aus erfolgt, 
unterliegen – vorbehaltlich der folgenden Absätze – einer Glücksspielabgabe von 
16 vH vom Einsatz. Bei turnierförmiger Ausspielung treten außerhalb des 
Anwendungsbereiches von § 17 Abs. 2 an Stelle der Einsätze die in Aussicht 
gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder 
geldwerten Leistungen) des Turniers. 

§ 57. (1) Ausspielungen, an denen die Teilnahme vom Inland aus erfolgt, 
unterliegen – vorbehaltlich der folgenden Absätze – einer Glücksspielabgabe von 
17,5 vH vom Einsatz. Bei turnierförmiger Ausspielung treten außerhalb des 
Anwendungsbereiches von § 17 Abs. 2 an Stelle der Einsätze die in Aussicht 
gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder 
geldwerten Leistungen) des Turniers. 

(2) Für Ausspielungen gemäß § 12a (elektronische Lotterien), an denen die 
Teilnahme vom Inland aus erfolgt und die nicht über Video-Lotterie-Terminals 
im Sinne des § 12a Abs. 2 durchgeführt werden, beträgt die Glücksspielabgabe 
40 vH der Jahresbruttospieleinnahmen. Besteht eine Abgabenpflicht nach § 17 
Abs. 3, sind Ausspielungen gemäß § 12a von der Glücksspielabgabe befreit. 

(2) Für Ausspielungen gemäß § 12a (elektronische Lotterien), an denen die 
Teilnahme vom Inland aus erfolgt und die nicht über Video-Lotterie-Terminals 
im Sinne des § 12a Abs. 2 durchgeführt werden, beträgt die Glücksspielabgabe 
45 vH der Jahresbruttospieleinnahmen. Besteht eine Abgabenpflicht nach § 17 
Abs. 3, sind Ausspielungen gemäß § 12a von der Glücksspielabgabe befreit. 

(3) ... (3) ... 

(4) Für Ausspielungen mit Glücksspielautomaten und für elektronische 
Lotterien über Video-Lotterie-Terminals beträgt die Glücksspielabgabe 10 vH der 
um die gesetzliche Umsatzsteuer verminderten Jahresbruttospieleinnahmen 
(Bundesautomaten- und VLT-Abgabe), wenn sie 

(4) Für Ausspielungen mit Glücksspielautomaten und für elektronische 
Lotterien über Video-Lotterie-Terminals beträgt die Glücksspielabgabe 11 vH der 
um die gesetzliche Umsatzsteuer verminderten Jahresbruttospieleinnahmen 
(Bundesautomaten- und VLT-Abgabe), wenn sie 

 – im Falle von Glücksspielautomaten auf Basis einer landesrechtlichen 
Bewilligung nach § 5 oder 

 – im Falle von Glücksspielautomaten auf Basis einer landesrechtlichen 
Bewilligung nach § 5 oder 

 – im Falle von Video-Lotterie-Terminals auf Basis einer Konzession nach 
§ 14 durchgeführt werden. 

 – im Falle von Video-Lotterie-Terminals auf Basis einer Konzession nach 
§ 14 durchgeführt werden. 

Die Regelung von Zuschlägen der Länder (Gemeinden) zur Bundesautomaten- 
und VLT-Abgabe bleibt den jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen vorbehalten. 

Die Regelung von Zuschlägen der Länder (Gemeinden) zur Bundesautomaten- 
und VLT-Abgabe bleibt den jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen vorbehalten. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

 (8) Der Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 16 Abs. 2 bis 8 unterliegt einer 
Glücksspielabgabe von 7,5 vH. 

§ 60. (1) bis (46) … § 60. (1) bis (46) … 

 (47) § 17 Abs. 3 Z 7 und § 57 Abs. 1, 2 und 8, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit 1. Juli 2025 in Kraft und sind auf 
Sachverhalte anzuwenden, bei denen die Abgabenschuld nach dem 30. Juni 2025 
entsteht. 

 (48) Abweichend von § 20 stellt der Bund für das Kalenderjahr 2025 und 
2026 jeweils einen Betrag von 110 Millionen Euro zur Verfügung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (49) § 57 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, bei denen 
die Abgabenschuld nach dem 31. Dezember 2025 entsteht. 

 (50) Der Bundesminister für Finanzen hat Ende des Jahres 2028 einen 
Evaluierungsbericht über die Auswirkungen dieses Bundesgesetzes dem 
Nationalrat vorzulegen. 

Artikel 7 

Änderung des Bundesgesetzes über den Energiekrisenbeitrag-Strom 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 

(2a) Begünstigte Investitionen sind im Erhebungszeitraum 2 bis 7 im 
Ausmaß von 75 % der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten als 
Absetzbetrag zu berücksichtigen. Dieser Absetzbetrag beträgt höchstens 72 Euro 
je MWh Strom bezogen auf die den Markterlösen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 
zugrundeliegende gelieferte Menge. 

(2a) Begünstigte Investitionen sind im Erhebungszeitraum 2 im Ausmaß von 
75 % der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten als Absetzbetrag 
zu berücksichtigen. Dieser Absetzbetrag beträgt höchstens 72 Euro je MWh 
Strom bezogen auf die den Markterlösen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 zugrundeliegende 
gelieferte Menge. 

 (2b) Begünstigte Investitionen sind im Erhebungszeitraum 3 bis 7 im 
Ausmaß von 75 % der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten als 
Absetzbetrag zu berücksichtigen. Dieser Absetzbetrag beträgt höchstens 20 Euro 
je MWh Strom bezogen auf die den Markterlösen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 
zugrundeliegende gelieferte Menge. 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(1a) Der Bundesminister für Finanzen hat unter Einbindung des für Energie 
zuständigen Bundesministers laufend die Erhebung der Beiträge im Hinblick auf 
ihre budgetären Effekte und ihre Vollziehung zu evaluieren. Abhängig vom 
Ergebnis dieser Evaluierung sind, falls erforderlich, die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes um weitere budgetwirksame Maßnahmen zu ergänzen. 

(1a) Der Bundesminister für Finanzen hat unter Einbindung des für Energie 
zuständigen Bundesministers laufend die Erhebung der Beiträge im Hinblick auf 
ihre budgetären Effekte und ihre Vollziehung zu evaluieren. Abhängig vom 
Ergebnis dieser Evaluierung sind, falls erforderlich, die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzupassen. 

§ 11. (1) bis (4) … § 11. (1) bis (4) … 

 (5) § 4 Abs. 2a und 2b sowie § 10 Abs. 1a zweiter Satz, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit 1. Juli 2025 in 
Kraft und sind ab Beginn des Erhebungszeitraums 3 anwendbar. 

 Außerkrafttreten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 § 12. Das Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-Strom in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit Ablauf des 31. März 
2030 außer Kraft. Es ist jedoch auf Veräußerungen von Strom, die vor dem 
1. April 2030 getätigt wurden, und zur Erfüllung von Verpflichtungen 
insbesondere nach § 5, § 6 Abs. 3 und § 8 wie auch auf Prüfungen nach § 7 
weiterhin anzuwenden. 

Artikel 8 

Änderung des Bundesgesetzes über den Energiekrisenbeitrag-fossile Energieträger 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 

(3) Begünstigte Investitionen sind 

 – in den Erhebungszeiträumen zweites Kalenderhalbjahr 2022 und 
Kalenderjahr 2023 im Ausmaß von 50 % 

 – im Erhebungszeitraum Kalenderjahr 2024 im Ausmaß von 75 % 

 – im Erhebungszeitraum April bis Dezember 2025, Kalenderjahr 2026, 
Kalenderjahr 2027, Kalenderjahr 2028 und Kalenderjahr 2029 im 
Ausmaß von 75% 

der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten als Absetzbetrag zu 
berücksichtigen. Der Absetzbetrag für begünstigte Investitionen beträgt höchstens 
17,5 % des gemäß § 3 ermittelten Betrages. 

(3) Begünstigte Investitionen sind 

 – in den Erhebungszeiträumen zweites Kalenderhalbjahr 2022 und 
Kalenderjahr 2023 im Ausmaß von 50 % 

 – im Erhebungszeitraum Kalenderjahr 2024 im Ausmaß von 75 % 

 – im Erhebungszeitraum April bis Dezember 2025, Kalenderjahr 2026, 
Kalenderjahr 2027, Kalenderjahr 2028 und Kalenderjahr 2029 im 
Ausmaß von 75% 

der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten als Absetzbetrag zu 
berücksichtigen. Der Absetzbetrag für begünstigte Investitionen beträgt höchstens 

  – 17,5 % des gemäß § 3 ermittelten Betrages in den Erhebungszeiträumen 
zweites Kalenderhalbjahr 2022, Kalenderjahr 2023 und 2024  

  – 5% des gemäß § 3 ermittelten Betrages in den Erhebungszeiträumen 
April bis Dezember 2025, Kalenderjahr 2026, Kalenderjahr 2027, 
Kalenderjahr 2028 und Kalenderjahr 2029. 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 

 (4) § 4 Abs. 3 zweiter Satz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2025, tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft und ist ab Beginn des Erhebungszeitraums 
April bis Dezember 2025 anwendbar. 
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